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Bei Zweifeln an der Korrektheit häufigen Fehlens kann eine Attestpflicht angeordnet werden. Es
ist aber nicht der erste Schritt, sondern erfolgt erst nachdem Gespräche mit dem/r Schüler/in
und Eltern erfolglos blieben und Klassenlehrkraft und Schulleitung informiert wurden. Im
Alleingang kann eine Fachlehrkraft keine Attestpflicht verlangen.
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